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Zusammenfassung  Der  beitrag  erörtert,  aufbauend  auf 
früheren Überlegungen, die begriffe Vorgestalt und Selbst-
korrumpierung  im  Kontext  der  psychiatrischen  begutach-
tung affektiv akzentuierter Delikte. in beiden Fällen handelt 
es sich um komplexe psychopathologische Phänomene, die 
auf  den  beurteilungsebenen  des  Querschnitts  (befund  zu 
einem bestimmten Zeitpunkt) und längsschnitts (entwick-
lung über die Zeit bis hin zur tathandlung) erfasst werden 
müssen. Vorgestalten meint hier kognitiv mehr oder weni-
ger  strukturierte,  imaginierte Vorwegnahmen  wesentlicher 
elemente eines später real eingetretenen, stark affektiv ge-
prägten  tatzusammenhangs.  Sie  können  im  einzelfall  für 
oder  gegen  die annahme  einer  erheblich  eingeschränkten 
Steuerungsfähigkeit  sprechen.  Welche  indikatorfunktion 
sie  haben,  hängt  vom  psychopathologischen  Kontext  ab. 
Der  nicht  wertfreie  begriff  Selbstkorrumpierung  bezeich-
net  eine  komplexe,  nicht  leicht  erkennbare alteration  des 
individuellen  Wertgefüges  im  (möglicherweise  jahrelan-
gen) Vorfeld der tat. auch dieses Phänomen kann für die 
forensische beurteilung einer affektiv akzentuierten Straf-
tat hilfreich sein, sofern es kritisch reflektiert verwendet 
wird.  Der  psychopathologischen  Perspektive  kommt  in 
dieser Debatte eine kardinale bedeutung zu. Dies gilt frei-
lich  nur  dann,  wenn  die  Psychopathologie  sich  in  ihrem 
Selbstverständnis  klar  jenseits  der  bloßen  Symptomerhe-
bung bewegt und dabei die wissenschaftstheoretische und 
wissenschaftshistorische Perspektive aktiv einbezieht.

Schlüsselwörter  affektdelikt · Vorgestalten ·  
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Imaginative preoccupations (“Vorgestalten”)  
and mechanisms of self-corruption prior to crimes  
of passion (“Affektdelikt”) 

Abstract  this paper addresses imaginative preoccupations 
(“Vorgestalten”)  and  mechanism  of  self-corruption  prior 
to  a  crime  of  passion  (“affektdelikt”).  both  are  complex 
psychopathological  issues which have  to be  evaluated  for 
cross-sectional  and  longitudinal  dimensions.  Imaginative 
preoccupations  indicate  cognitive  and  affective  precur-
sors of significant elements of the later aggressive crimi-
nal behaviour. Depending on the given psychopathological 
context,  they  may  be  indicative  for  or  against  diminished 
criminal responsibility. Self-corruption is definitely a (neg-
atively) value-laden term and addresses a gradual alteration 
of  the  individual  value  system  prior  to  the  actual  aggres-
sive  behaviour  which  can,  but  does  not  necessarily  have 
to  be  of  forensic  relevance.  generally  speaking,  the  psy-
chopathological perspective is of major importance here, if 
and only  if psychopathology clearly  reaches beyond mere 
description of symptoms and systematically includes epis-
temology and conceptual history of psychiatry.

Keywords  Crime of passion · imaginative  
preoccupations · Self-corruption · Criminal responsibility · 
Psychopathology

Dieser  beitrag  adressiert  ein  spezielles  und  kontroverses 
forensisch-psychiatrisches thema, nämlich die bedeutung, 
die den komplexen Phänomenen der  „Vorgestalt“ und der 
„Selbstkorrumpierung“  im  Vorfeld  affektiv  akzentuierter 
Straftaten zukommen kann. er bezieht sich dabei ausdrück-
lich auf das lebenswerk Werner Janzariks, der stetig, ja hart-
näckig die rolle der Psychopathologie – und dies schließt 
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für ihn Möglichkeiten und grenzen ein – in der klinischen 
und forensischen Psychiatrie  thematisiert hat. leitend war 
und  blieb  für  ihn  dabei  die Vorstellung  der  Psychopatho-
logie als Grundlagenwissenschaft der Psychiatrie [11]. Der 
vorliegende beitrag baut auf einer früheren Studie auf [8], 
erweitert deren Perspektive aber gerade in psychopatholo-
gischer Hinsicht.

einleitend ist – auch dies mit blick auf grundpositionen 
Werner  Janzariks  –  ein  besonderes  risiko  psychiatrischer 
begriffe  und  speziell  diagnostischer  entitäten  hervorzu-
heben, dasjenige der „Reifizierung“. Gemeint ist die vor-
schnelle und unkritische Vergegenständlichung begrifflicher 
Konstrukte.  Dabei  kommt  es  beispielsweise  zu  einer Ver-
wechslung der Begriffe „Schizophrenie“, „Persönlichkeits-
störung“ oder eben „affektdelikt“ mit einem vermeintlich 
objektiv,  also  vom  Untersucher  ganz  unabhängig  gegebe-
nen,  eindeutigen  und  quantitativ  erfassbaren  Gegenstand, 
mit einer Sache (res).

Der strafrechtliche und forensisch-psychiatrische typus 
„affektdelikt“  ist dadurch charakterisiert, dass einem hef-
tigen,  ja dominierenden affekt vor und in der tatsituation 
wesentliches Gewicht beigemessen wird. Häufig handelt 
es  sich  um  gewalttaten  gegen  eine  nahestehende  Person, 
wobei  die  beiderseitige  beziehung  im  tatvorfeld  zuneh-
mend  gespannter,  kränkender,  aggressiver  wurde  und  als 
unmittelbarer  auslöser  ein  ereignis  von  vergleichsweise 
geringem gewicht berichtet wird, das aber gleichwohl rasch 
Wut, erregung und allenfalls bewegungssturm bis hin zur 
eigentlichen tathandlung zu generieren vermag. Oft werden 
derartige  ereignisse  nachträglich  aus  der  Perspektive  des 
täters mit Metaphern bezeichnet wie „nur noch rotgesehen“, 
„Sicherungen  durchgebrannt“,  „gar  nicht  mehr  gewusst, 
was ich tue“. entscheidend ist, dass es sich um komplexe, 
in  jedem einzelfall unterschiedliche Zustände handelt, die 
alles andere als Ausdruck einer definitiven, gar rein quan-
titativ  erfassbaren  entität  „affektdelikt“  sind.  genau  dies 
meint Janzarik, wenn er wiederholt vorschlägt, von „affek-
tiv akzentuierten Straftaten“ zu sprechen, da dies der Viel-
schichtigkeit und subjektiven Konnotation des Sachverhalts 
weit  eher  gerecht  werde  als  der  gleichsam  monolithische 
begriff „affektdelikt“ [12, 13].

Die folgenden Überlegungen gliedern sich in 4 abschnit- 
te: Zunächst wird gezeigt, dass gerade komplexe psychopa-
thologische Phänomene in einer stark an Quantifizierung und 
reliabilität orientierten Forschungspraxis als „Störenfriede“ 
erlebt  werden,  was  sicher  auch  auf  begriffe  wie  „affektiv 
akzentuierte Straftat“ und „Selbstkorrumpierung“ zutrifft. im 
zweiten abschnitt werden 3 markant unterschiedliche foren-
sisch-psychiatrische Positionen zum thema Vorgestalten dar-
gestellt,  Positionen  freilich,  die  jenseits  ihrer  theoretischen 
implikationen  für  die Praxis  entscheidend  sind,  können  sie 
doch zu stark divergierenden gutachterlichen empfehlungen 
an das gericht bezüglich der Steuerungs- oder gar einsichts-

fähigkeit des angeschuldigten zum tatzeitpunkt führen. im 
dritten abschnitt wird das forensisch-psychiatrische Phäno-
men  „Vorgestalt“  mit  psychopathologischen  Überlegungen 
vernetzt, die auch die klinische Perspektive einbeziehen. ein 
resümee bildet den vierten abschnitt.

Komplexe psychopathologische Phänomene als 
„Störenfriede“ für wissenschaftliche Modelle

nähert man sich der Fragestellung praktisch, also mit blick 
auf  komplexe  begriffe  des  psychiatrischen  (und  foren- 
sischen) alltags, so geraten typischerweise ich-Störungen, 
Wahnphänomene, Persönlichkeitsmerkmale, aber eben auch 
pointierte  affektive auslenkungen  ins  blickfeld,  seien  sie 
aktuell oder biografisch relevant. Sie nämlich sperren sich 
gegen jede schlanke Operationalisierung und damit Quantifi-
zierung. Dies gilt in gleicher Weise für die Phänomene „Vor-
gestalten“ und, noch prägnanter, „Selbstkorrumpierung“.

nun war diese thematik stets zentraler bestandteil wis-
senschaftstheoretischer  Überlegungen  in  der  Psychiatrie. 
Seit  dem  späten  19. Jh.  wurde,  etwa  durch  wegweisende 
arbeiten  von  Wilhelm  Dilthey  (1833–1911)  sowie  später 
Karl Jaspers (1883–1969) und arthur Kronfeld (1886–1941), 
das notwendige Spannungsfeld von Erklären und Verstehen 
psychischer  Sachverhalte  aufgezeigt  und  bewertet.  gegen 
ende  des  20. Jh.s  gewann  –  im  Kontext  der  kriterienge-
leiteten  operationalen  Diagnostik  nach  der  international 
Classification of Mental and Behavioural Disorders, 10th 
revision  (iCD-10;  [24]) und dem Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-iV; [1]) 
– die Methode des Beschreibens psychischer Sachverhalte 
(deskriptive Psychopathologie) stark an bedeutung, gedacht 
als  größter  gemeinsamer  nenner  aller  diagnostischen  und 
nosologischen Modelle [7].

nun  handelt  es  sich  bei  diesen  konkurrierenden  erfas-
sungsmethoden  keineswegs  nur  um  praktisch-technische 
Prozeduren.  Vielmehr  sind  sie  eng  mit  markant  unter-
schiedlichen Krankheitsmodellen verwoben [9]: Fasst man 
nämlich  psychische  Störungen  analog  den  körperlichen 
erkrankungen  als  objektive  gegenstände  auf,  etwa  als 
Stoffwechselstörung  zerebraler  transmitter  wie  Dopamin 
oder  Serotonin,  so  wird  ein  solch  naturalistisch-realdefi-
nitorisches Krankheitsmodell  bevorzugt  mit  der  Methode 
des kausalen erklärens operieren.  in extremis vertritt dies 
etwa  der  eliminative  Materialismus,  für  den  psychische 
Phänomene  („mental  events“),  ob  gesund  oder  krankhaft, 
schlicht identisch mit neurobiologischen abläufen sind. So 
wird aber die rede von Psyche, Seele oder  intentionalität 
zu einer pragmatischen, aber eben nicht wissenschaftlichen 
„mentalistischen“ notlösung, zu einer „Volkspsychologie“ 
(„folk psychology“), die in absehbarer Zukunft durch neu- 
rowissenschaftliche Modelle abzulösen sei [2].
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Sieht man hingegen psychische Störungen – ohne damit 
die bedeutung des Zentralnervensystems zu ignorieren – als 
individuelle psychische Reaktionsweisen auf Lebensereig-
nisse oder gar als grundsätzlich andere lebensformen des 
Einzelnen an, so rückt die Methode des biografisch orien-
tierten Verstehens in den Vordergrund.

Der  in  der  geschichte  unseres  Faches  oft  unversöhnli-
che und noch häufiger von beiden Seiten engstirnig vertre-
tene gegensatz zwischen naturwissenschaftlich erklärender 
(„biologischer“) und hermeneutisch verstehender Psychiat-
rie war für dessen entwicklung eher hinderlich. besonders 
deutlich wurde dies, als ab den 60er- und 70er-Jahren des 
20. Jh.  die  empirische  evaluation  neuer  Forschungspara-
digmen und medikamentöser behandlungsoptionen großer 
internationaler Studien bedurfte. Dies wiederum setzte eine 
weitgehend  einheitliche  und  messmethodischen  Prüfkrite-
rien genügende psychiatrische Sprache, sprich Diagnostik, 
voraus,  was  der  wesentliche  grund  für  die  entwicklung 
der  heute  tonangebenden  operationalen  Diagnosemanuale 
iCD-10 und DSM-iV war. Diese art von Diagnostik erhebt 
weder  den  anspruch,  psychische  Störungen  zu  erklären, 
noch sie –  im Dilthey-Jaspersschen Sinne – zu verstehen. 
Vielmehr  werden  psychische  Zustände  reliabilitätsorien-
tiert gemäß vorgegebenen Kriterien beschrieben. Hier wird 
weder ein reifizierend-naturalistischer noch ein hermeneuti-
scher Zugang praktiziert; vielmehr sind psychiatrische Dia-
gnosen – auch in der forensischen Situation – begriffliche 
Konstrukte, Nomina, die je nach empirischem Wissensstand 
zu modifizieren sind (nominalistisches Modell).

gerade die  erwähnten besonders komplexen psychopa-
thologischen begriffe entziehen sich in der regel jeder ein-
fachen erfassung und zwar durch alle genannten Methoden. 
ein klinisches, forensisch selten anzutreffendes beispiel ist 
die melancholische erstarrung psychischer und körperlicher 
abläufe. nähert man sich einem solchen, nahezu stuporösen 
Patienten,  der  nicht  spricht,  sich  kaum  bewegt,  gleich-
wohl angespannt und verzweifelt ist, so wird man mit den 
reinformen  der  Methoden  des  erklärens,  Verstehens  und 
beschreibens  bald  an  seine  grenzen  stoßen.  ganz  analog 
verhält es sich im forensischen Kontext mit den begriffen 
„affektiv akzentuiertes Delikt“ und „Selbstkorrumpierung“. 
als wesentliches ergebnis dieses ersten abschnitts ist somit 
festzuhalten,  dass  jede  mögliche  forensische  Verwendung 
der  beiden  begriffe  sich  deren  methodischer  Problema-
tik  und  besonderer  inhaltlicher  Komplexität  bewusst  sein 
muss.

Vorgestalten und ihre forensische Bedeutung: drei 
markante Positionen

auch  wenn  die  ideengeschichte  von  „Vorgestalt“  und 
„Selbstkorrumpierung“ hier nicht im einzelnen nachvollzo-

gen werden kann, sollen doch die gegenstandsbereiche der 
beiden begriffe zunächst kurz bezeichnet werden.

Vorgestalten meinen – in unserem speziellen Kontext – 
eine kognitiv mehr oder weniger strukturierte,  imaginierte 
Vorwegnahme wesentlicher elemente eines später real ein-
getretenen,  stark  affektiv  geprägten  tatzusammenhangs, 
ohne dass es sich bereits um einen wohldurchdachten tat-
plan handelt. nun lässt diese Umschreibung freilich so viele 
markante Fragen offen, dass kaum von einer Definition, 
zumindest  nicht  im  Sinne  einer  praxisrelevanten abgren-
zung,  zu  sprechen  ist.  Denn  innerhalb  dieses  rahmens 
bleibt  stets  zu  klären,  wo  derartige  imaginative  Vorgänge 
in einem Feld einzuordnen sind, das von den eckpunkten 
einer  doch  bereits  planend-abwägenden  Vorstrukturierung 
der tat, sich aufdrängender aggressiver Fantasien und eines 
vagen,  aber  beunruhigenden,  gar  angstvoll  abgewehrten 
gefühls, es könne oder werde etwas Schlimmes passieren, 
gebildet wird. Und da es sich bei Vorgestalten im weiteren 
Sinn, wie noch zu erörtern sein wird, um allgegenwärtige 
Phänomene  handelt,  die  nahezu  jede  Handlungsplanung 
begleiten, ergibt sich die Frage nach allfälligen besonder-
heiten solcher Vorgestalten im Kontext eines stark affektiv 
akzentuierten Delikts.

Selbstkorrumpierung ist ein bildhafter, auch schillernder 
begriff, der in der älteren und jüngeren forensisch-psychia-
trischen literatur zwar in unterschiedlichen Kontexten vor-
kommt,  sich  jedoch  einer  präzisen oder  gar  operationalen 
Definition entzieht. Denn einerseits wären dafür zunächst 
seine beiden Wortteile „Selbst“ und „Korrumpierung“ ihrer-
seits zu definieren (was kaum im Konsens gelänge), und 
andererseits wären seine deutlich (ab-)wertenden Konnota-
tionen immer mitzuberücksichtigen (was kaum möglich ist). 
gleichwohl  gibt  es  aus  psychopathologischer  Perspektive 
abwägungsprozesse  im Vorfeld  relevanter Planungen und 
entscheidungen, bei denen eine Person die eigene Werthal-
tung aufweicht, infrage stellt, wieder bekräftigt, um schließ-
lich  doch  mit  dieser  Haltung  inkompatible  Positionen  zu 
vertreten. Dabei verblassen in der regel die miteinander in 
klarem  Widerspruch  stehenden  und  daher  unangenehmen 
inhalte dieser abwägung zugunsten einer vermeintlich von 
Fragen  der  Verantwortbarkeit  befreiten  neuen auffassung 
oder Planung. Janzarik stellt hier den Einfluss starker und 
nachhaltiger affekte besonders in rechnung:

als weiterer Sonderaspekt lässt sich eine von emotio-
naler bewegung begünstigte tendenz zur Selbstverde-
ckung und zu einer von Selbsttäuschung untergründig 
geförderten  normenüberschreitung  unter  dem  sonst 
bei  affektiv  akzentuierten  Delikten  nicht  gebräuch- 
lichen  begriff  der  Selbstkorrumpierung  behandeln. 
[12, S. 73]

in der gesamtschau entsteht das bild eines komplexen psy-
chischen  Vorgangs,  der  durchaus  elemente  einer  „Selbst-
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korrumpierung“  hat,  sofern  dieser  begriff  stets  mit  der 
nötigen kritischen Distanz, ja Reserve Verwendung findet. 
Keineswegs darf er in die nähe des obsoleten (und morali-
sierenden) Konzeptes der „lebensführungsschuld“ geraten, 
das für psychopathologische Zwecke ganz ungeeignet ist.

aufbauend auf diesen Vorüberlegungen wird der Schwer-
punkt im Folgenden auf dem begriff der Vorgestalt liegen. 
befragt man die literatur zu seiner forensischen aussage-
kraft im Kontext affektiv akzentuierter Straftaten, so kristal-
lisieren sich folgende 3 divergente Positionen heraus:

1.   Vorgestalten  seien  Hinweise  auf  eine  vorgängige aus- 
einandersetzung  des  späteren  täters  mit  aggressiven 
inhalten,  was  abwägende  entscheidungsprozesse  nicht 
nur voraussetze, sondern auch ermögliche und insoweit 
eher  gegen  eine  affektbedingte  Steuerungsunfähigkeit 
zum tatzeitpunkt spreche. Selbstkorrumpierung im soe- 
ben  genannten  Sinn  könne  integraler  bestandteil  einer 
solchen  entwicklung  sein  und  führe  eo  ipso  zu  keiner 
signifikanten Änderung der forensisch-psychiatrischen 
einschätzung.  Wesentliche  elemente  dieser  argumen-
tation finden sich, mit unterschiedlicher Akzentsetzung, 
bei Janzarik [12], rauch [17] und Sass [18, 19, 21].

2.   Vorgestalten seien als eine im Vorfeld der tat ablaufende 
progrediente psychische Zermürbung mit zunehmender 
reduktion  von  Freiheitsgraden  zu  verstehen,  was  die 
spätere tat  im extremfall gar als Komplettierung eines 
äußeren  Wirkzusammenhangs  erscheinen  lasse.  Diese 
auffassung,  der  zuerst  genannten  diametral  entgegen-
setzt, wird  in pointierter Weise von Krümpelmann [15, 
16] vertreten.

3.   Vorgestalten seien ein zwar zuverlässig erfassbares, aber 
derart ubiquitäres psychopathologisches Phänomen, dass 
sie  für  die  forensisch-psychiatrische  beurteilung  der 
Steuerungsfähigkeit  auch  (oder  gerade)  im  Fall  affek-
tiv  akzentuierter Straftaten kaum geeignet  seien. Diese 
Position, die zwar nicht die existenz und erfassbarkeit 
von Vorgestalt und Selbstkorrumpierung bestreitet, wohl 
aber  deren  konkrete  forensische  relevanz  in  Zweifel 
zieht, vertritt etwa Foerster [6].

Psychopathologie und Vorgestalt

Der  begriff  der  Vorgestalt  ist,  aus  psychopathologischer 
Perspektive, alles andere als eine forensisch-psychiatrische 
Spezialität. Ohne das Suffix „vor“, als „Gestalt“, stellt er 
einen wichtigen bezugspunkt für theoretische psychopatho-
logische  Überlegungen  besonders  in  der  ersten  Hälfte  des 
20. Jh.  dar.  nun  ist  die  geschichte  der  gestaltpsychologie 
hier nicht gegenstand, wohl aber muss deren einführung in 
die psychiatrische Praxis und Forschung durch einen autor 
Erwähnung finden, Klaus Conrad (1905–1961), der sich in 

methodischen Untersuchungen zum begriff der (Vor-)gestalt 
[3,  5]  geäußert  und  in  seinem  Hauptwerk  Die beginnende 
Schizophrenie  [4]  gestaltanalytische  Prinzipien  auf  den 
konkreten  gegenstandsbereich  beginnender  psychotischer 
erkrankungen  angewandt  hat.  bedeutsam  ist,  dass  auch 
Werner Janzarik in seiner psychopathologischen Konzeption 
gestaltpsychologische Denkfiguren aufnimmt, dabei aller-
dings mehr auf psychologische autoren wie albert Wellek 
(1904–1972;  [23])  rekurriert  als  auf den klinisch-psychiat-
risch und, vom grundverständnis her, neurowissenschaftlich 
orientierten ansatz Conrads. Die gleichwohl festzustellende 
partielle Verwandtschaft der Janzarikschen und Conradschen 
Positionen wird noch zur Sprache kommen.

Conrads  ausgangsfrage  war  eine  für  die  psychiatri-
sche  Wissenschaft  nachgerade  klassische:  Wie  ist  der 
graben  zwischen  den  neurowissenschaftlich  objektivier-
baren  Vorgängen  im  Zentralnervensystem  einerseits  und 
der  subjektiv  beschriebenen  ebene  psychologischer  und 
psychopathologischer Phänomene andererseits methodisch 
sowie inhaltlich zu überbrücken? Und wie kann eine nicht 
nur wissenschaftstheoretische, sondern auch wissenschafts- 
praktische  lösung  entstehen,  die  neue  Forschungsfragen 
und  entsprechende  empirische  Untersuchungen  generiert? 
bezugnehmend auf die eingangs erwähnte Dreiteilung der 
psychiatrischen Forschungsmethoden verkörperte Conrads 
ansatz  auch  die  Suche  nach  einer  Verbindung  zwischen 
dem erklären, angesiedelt bei der neurowissenschaft, und 
dem Verstehen und beschreiben, angesiedelt bei der herme-
neutischen und der deskriptiven Psychopathologie.

nach seiner auffassung  ist es eine unzulässige Verkür-
zung  anzunehmen,  ausdifferenzierte,  dem  bewusstsein 
voll zur Verfügung stehende psychische inhalte entstünden 
unmittelbar aus, ja seien identisch mit der neurobiologischen 
ebene. Vielmehr sei der Weg von der gehirnfunktion zum 
bewussten  subjektiven  Phänomen  ein  außerordentlich 
komplexer  Vorgang.  Dessen  in  sich  wieder  vielgliedriges 
Zwischenglied  sei  die  „gestalt“,  wobei  dieser  psychische 
Phänomenbereich  sehr  breit  gefasst  wird,  deckt  er  doch 
die gesamte Strecke vom „gefühlsmäßigen ahnen“ bis zur 
klar ausdifferenzierten „endgestalt“ ab. als hier besonders 
geeignete  wissenschaftliche  erkenntnismethode  –  gleich-
sam  zwischen  erklären  und Verstehen  positioniert  –  sieht 
Conrad  die  „gestaltanalyse“  an.  Diesen  Zusammenhang 
stellen die abb. 1 und 2 schematisch dar.

nicht  etwa  entstehe  aus  der  gehirnfunktion  unmittel-
bar die präzise Sinneswahrnehmung oder der klar gefasste 
gedanke,  sondern  die  zerebrale  ebene  stelle  die  biologi-
schen grundvoraussetzungen dafür dar, dass in einem kom-
plexen  Vorgang  aus  diffusen  „Vorgestalten“  prägnantere 
Wahrnehmungsmuster  und  schließlich  –  überformt  durch 
erwartungen, persönliche erfahrungen und Werthaltungen 
– „endgestalten“ entstünden. in klinischer Hinsicht interes-
sierten Conrad – und interessieren uns in forensischer Hin-



1 3

244 P. Hoff

sicht  –  allerdings  weniger  die  wissenschaftstheoretischen 
aspekte,  sondern  weit  mehr  die  praktische  Frage,  ob  und 
wie diese gestaltungsvorgänge pathologischer abwandlung 
unterliegen  können.  Die  höchste  erreichbare  Stufe  ist  für 
Conrad  das epikritische  niveau  einer  vollständig  ausdiffe-
renzierten endgestalt. Der zu ihr hinführende Prozess könne 
aber durch unterschiedliche psychopathologische und soma-
tische  Faktoren,  darunter  auch  klar  umschriebene  erkran-
kungen, gestört und auf dem niveau eines protopathischen 
Gestaltwandels gleichsam arretiert werden. Hier werde eben 
keine distinkte, wohlgegliederte endgestalt wahrgenomme-
nen und bewertet, vielmehr bleibe der Prozess bei gröberen, 
gar  holzschnittartigen  und  damit  markant  weniger  Hand-
lungsoptionen eröffnenden Zwischenstadien stehen.

ein  solch  protopathischer  gestaltwandel  sei  bei  ver-
schiedenen  Hirnerkrankungen,  etwa  traumatischer  oder 
neoplastischer art, zu beobachten, was den ausgangspunkt 
für  Conrads  klinische  Forschung  darstellte.  im  jetzigen 
Zusammenhang  ist  freilich  seine  erweiterung  dieser  Per- 

spektive auf beginnende, dabei aber bereits recht akute schi-
zophrene Psychosen, auf bewusstseinstrübungen aller art, 
etwa im rahmen deliranter Syndrome, auf traumerlebnisse 
und  –  die  direkte  Verbindung  zu  unserem  thema  –  beim 
„hochgespannten  affekt“  interessanter.  Heftige  affektive 
auslenkungen können also, müssen aber nicht zu einer pro-
topathischen  entdifferenzierung  des Wahrnehmungs-  und, 
in der Folge, Handlungsmodus  führen. Dass diese  theore- 
tische Position nicht  nur  in  der Psychosenforschung,  son-
dern  auch  für  die  forensisch-psychiatrische  einordnung  
heftiger affekte und die damit verbundenen rückschlüsse 
auf die Steuerungsfähigkeit von bedeutung sein kann, liegt 
auf der Hand.

Konkret sind unter bezugnahme auf den Conrad-ansatz 
bei der begutachtung von affektiv akzentuierten Straftaten 
3 Szenarien  differenzierbar,  2  idealtypische  extrempunkte 
sowie – gutachterlich besonders anspruchsvoll – alle arten 
von Übergangsformen.

1.   treffen wir  in der exploration des Probanden  auf  eine 
vorgängige  beschäftigung  mit  aggressiven  Fantasien, 
gedanken und Handlungsoptionen, also mit Vorgestalten 
im weitesten Sinne, ohne dass diese Phänomene in einen 
zeitgleichen psychopathologischen Kontext von gravie-
render Verstimmung, etwa depressiver natur, von heftiger 
erregung  oder  psychotischer  entordnung,  eingebettet 
sind,  kurz,  bewegte  sich  der  Proband  zum  Zeitpunkt 
des auftretens von Vorgestalten auf einem epikritischen 
niveau,  so  käme  dem Vorhandensein  von Vorgestalten 
eo ipso keine unmittelbare forensische relevanz zu. Sie 
wären in diesem Fall allenfalls Hinweise auf die das psy-
chische Feld prägende Präsenz eines aggressiv aufgela-
denen themas, etwa stattgehabte Kränkungen innerhalb 
der Paarbeziehung, das sich zwar in intensität und inhalt-
licher ausformung undulierend bis hin zur eigentlichen 
tathandlung weiterentwickeln kann, nicht aber, für sich 
genommen,  bereits  eine  markante  einschränkung  von 
erlebens- und Handlungsoptionen belegt. Dies gilt auch 
dann, wenn sich – mit der erwähnten kritischen Distanz 
zu diesem begriff  – Hinweise  für  eine die persönliche 
Werthaltung  alterierende  „Selbstkorrumpierung“  des 
späteren täters ergeben.

2.   anders gestaltet sich die lage, wenn aggressive Vorge-
stalten in unmittelbarer beziehung zu einem auch sonst 
markant veränderten psychopathologischen Zustand ste- 
hen, wenn der Proband zeitgleich etwa über eine schwer 
depressive Verstimmung, ausgeprägte Ängste, nachhal- 
tige Veränderungen von antrieb und initiative, parano- 
ide  ideen oder  formale Denkstörungen berichtet. Dann 
nämlich  kann  –  im  Sinne  eines  psychopathologischen 
referenzsystems [20] – der (freilich retrospektive) psy-
chopathologische  befund  in  seiner  gesamtheit  –  also 
einschließlich der Vorgestalten und einer möglicherweise 

Abb. 1  Klaus Conrad und die „gestaltanalyse“ (i)
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Abb. 2  Klaus Conrad und die „gestaltanalyse“ (ii)
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stattgehabten  Selbstkorrumpierung  –  indikatorfunktion 
für die annahme einer forensisch relevanten beeinträch-
tigung der Steuerungsfähigkeit erlangen.1

3.   Die 2 bislang genannten Positionen markieren endpunkte 
eines Spektrums. Die Mehrzahl der Fälle ist aber weder 
dem einen noch dem anderen extrem zuzuordnen. Die 
gutachterliche  beurteilung,  wo  auf  diesem  Kontinuum 
der  einzelfall  anzusiedeln  ist  und  welche  bedeutung 
aggressiven  Vorgestalten  und  einer  allfälligen  Selbst-
korrumpierung im Vorfeld der tat dann beizumessen ist, 
gehört zu den schwierigsten und verantwortungsvollsten 
aufgaben  in der  forensischen Psychiatrie. Denn,  so  ist 
zu  fragen,  was  ist  bei  der  affektiv  akzentuierten  Straf-
tat und ihrer forensisch-psychiatrischen beurteilung das 
entscheidende, der affekt zum tatzeitpunkt selbst oder 
eine  zermürbende  Vorlaufzeit  mit  allenfalls  deformie-
render beeinträchtigung persönlicher Wertvorstellungen 
und  handlungsleitender  Maximen?  es  ist  unschwer  zu 
erkennen,  dass  wir  uns  hier  auf  dem  eigentlichen ter-
rain der Strukturdynamik Janzariks bewegen, die damit 
gerade für die forensische Psychiatrie so ergiebig wird. 
Janzarik  beantwortet  die  gestellte  Frage  prägnant  und 
relativiert so die bedeutung des oft im Vordergrund des 
interesses  stehenden  affektiven  (ausnahme-)Zustands 
zum tatzeitpunkt:

nicht  die  eindrucksvolle,  aber  vieldeutige  affektive 
erregung, sondern die unter  lang währender emotio-
naler  belastung  entstandene  deviante  Strukturierung 
als  Voraussetzung  auch  affektiver  entgleisungen  ist 
wesentlich für die als „affekttat“ geführte Kerngruppe 
affektiv akzentuierter Delikte. [12, S. 74]

Darüber  hinaus  hatte  Janzarik  stets  betont,  eine  psycho-
pathologisch  zuverlässige,  geschweige  denn  kategorialen 
juristischen einteilungen genügende trennung dynamischer 
–  also  affektiver  –  elemente  von  strukturellen  beständen 
–  Werthaltungen,  Überzeugungen,  dauerhaften  gerichtet-
heiten – sei grundsätzlich nicht möglich. Psychisches leben 
in  gesundheit  und  Krankheit  spiele  sich  eben  gerade  in 
der untrennbaren Verschränkung beider bereiche, in struk- 
turdynamischer  Kohärenz,  ab.  Und  dies  gelte  auch  –  was 
die forensisch-psychiatrische beurteilung nicht vereinfacht 
– für affektiv akzentuierte Straftaten.

gerade bei der gutachterlichen beurteilung der zwischen 
den  beiden  genannten  extremen  liegenden  „affekttaten“ 
– und das wird stets die Mehrzahl der Fälle sein – kommt 
der  sorgfältigen  psychopathologischen  Untersuchung  die 
entscheidende  bedeutung  zu.  Denn  im  Unterschied  zum 

1  Die  im  einzelfall  strittige  Frage,  welchem  der  4  „eingangsmerk-
male“ der Schuldfähigkeitsparagrafen ein derartiger Zustand allenfalls 
zuzuordnen wäre, ist hier nicht gegenstand.

„agnostischen“  Pessimismus,  was  die  erkenntnisgrenzen 
der  forensischen  Psychiatrie  angeht,  erlaubt  sie  durchaus 
eine in jedem einzelfall so weit als möglich wissenschaft-
lich abgesicherte beantwortung der vom gericht gestellten 
Fragen,  sofern  sie  auch  hier  den  umfassenden  klinischen 
erfahrungshintergrund  eines  psychopathologischen  refe-
renzsystems [20] kontinuierlich einbezieht. Und wenn trotz 
aller  Sorgfalt  eine  beantwortung,  die  sich  nicht  bloß  auf 
subjektive Spekulation stützt, nicht möglich ist, wird sie dies 
überzeugend begründen können. Konkret wird es bei dieser 
Untersuchung  darauf  ankommen,  neben  der  einschätzung 
von art und Schweregrad des affektes auch die sonstigen 
psychischen bereiche zu erfassen, etwa  formales Denken, 
gedächtnis,  situative  reagibilität  und  Handlungsplanung, 
und  daraufhin  zu  prüfen,  ob  sie  affektbedingt  wesentlich 
alteriert waren oder nicht.

in dieser argumentation spielt die Psychopathologie eine 
entscheidende  rolle,  theoretisch  und  praktisch.  Dies  kon-
trastiert  freilich  stark  mit  dem  in  den  letzten  Jahrzehnten 
deutlich reduzierten, ja teilweise kaum noch zu erkennenden 
Einfluss psychopathologischen Denkens in der Psychiatrie. 
Wenn  es  auch anzeichen  dafür  gibt,  dass  psychopatholo- 
gische  argumente  zukünftig  wieder  stärkeres  gewicht 
haben könnten, so darf doch nicht verkannt werden, dass die 
ansprüche, die an das Fach gerichtet werden – wie etwa im 
jetzigen Kontext affektiv akzentuierter Straftaten – erheb-
lich  sind:  Wie  an  anderer  Stelle  ausführlicher  entwickelt 
[10], müsste die Psychopathologie

•   operationale Kriterien und Algorithmen  kontinuierlich 
weiterentwickeln, auch mit Blick auf quantifizierende 
psychopathometrische Skalen;

•   offene Deskriptionen  fördern,  etwa  als  einzelfallorien-
tierte  und  qualitative  erfassung  psychopathologischer 
Sachverhalte jenseits der Kriterienkataloge;

•   ein  kritisches Methodenbewusstsein als integralen 
Bestandteil ihrer selbst definieren und pflegen;

•   eine inhaltliche Verankerung in der psychiatrischen ide- 
engeschichte  praktizieren,  um  konzeptuelle  Vorausset-
zungen, Fragen und antworten prägender älterer autoren 
kompetent  mit  der  heutigen  Situation  vergleichen  und 
für diese nutzen zu können;

•   verhindern,  dass  grundsätzliche Fragen unseres Faches 
vorschnell  für erledigt erklärt werden, etwa Soma-Psy-
che-Zusammenhang,  Subjektivität,  bewusstsein  und 
personale autonomie.

Forderungen dieser art  sind nicht neu,  im gegenteil: Der 
begründer  der  wissenschaftlichen  Psychopathologie,  der 
Psychiater und Philosoph Karl Jaspers (1883–1969), formu-
lierte es so:

nur  eine  Psychopathologie,  die  ein  unbezwingbares 
interesse  für  die  Fülle  subjektiver  anschauung  und 
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objektiver  tatbestände  hat,  wird  ihrer  aufgabe  als 
Fachwissenschaft gerecht … Sie spürt an allen theo-
rien die gefahr, dass sie abführen von der vorurteils-
losen erfahrung und hinführen in einen engen bereich 
erstarrter  begriffe,  schematischen  auffassens,  eines 
immer schon wissenden agnoszierens. [14, S. 460]

in ergänzung dieser theoretischen Sicht hat jüngst Stanghel-
lini  [22]  die  unterschiedlichen  praktischen Verwendungen 
des begriffes Psychopathologie sorgfältig herausgearbeitet: 
in  deskriptiver  Hinsicht  gehe  es  um  die  Kommunikation 
zwischen  einzelnen  Untersuchern,  in  klinischer  Hinsicht 
um Diagnostik und Klassifikation sowie in strukturaler 
Hinsicht  um  die  erfassung  von  Zusammenhängen  und 
bedeutungen.

Resümee

Die  zentralen  elemente  des  vorliegenden  beitrags  lassen 
sich in 3 thesen fassen:

1.   Der  begriff  der  Vorgestalt  und,  damit  eng  verbunden, 
derjenige der Selbstkorrumpierung sind keine dichotom 
zu beurteilenden Einzelphänomene oder gar -symptome, 
sondern sehr komplexe psychopathologische Phänomene. 
Sie müssen mindestens auf den beiden beurteilungsebe-
nen des Querschnitts (befund zu einem bestimmten Zeit-
punkt) und des längsschnitts (entwicklung über die Zeit 
bis hin zur tathandlung) erfasst und eingeordnet werden. 
ihre suggestive Stilisierung zum einfach festzustellenden 
oder zu negierenden einzelsymptom führt klinisch und 
forensisch  in  die  irre.  Zur  sorgfältigen  erfassung  bei-
der Phänomene bedarf es der systematischen einbezie-
hung von Persönlichkeit und Biografie der untersuchten 
Person.

2.   in  praktisch-forensischer  Hinsicht  können Vorgestalten 
–  ob  mit  oder  ohne  Selbstkorrumpierung  –  im Einzel-
fall für oder gegen die Annahme einer erheblich ein-
geschränkten Steuerungsfähigkeit  zum  tatzeitpunkt 
sprechen.  Die  entscheidung,  in  welche  richtung  sich 
die  gutachterliche  argumentation  bewegen  wird,  also 
welche  indikatorfunktion  beide  Phänomene  erreichen, 
hängt entscheidend von  ihrem jeweiligen psychopatho-
logischen Kontext ab. Für die so in die Pflicht genom-
mene  Psychopathologie  stellt  die  strukturdynamische 
Konzeption  Werner  Janzariks  eine  ebenso  solide  wie 
fruchtbare Orientierungsmarke dar. Denn im Unterschied 
zu  manch  anderen  (früheren  und  aktuellen)  ansätzen 
weicht sie dem heiklen Spannungsfeld von deskriptiver 
Befunderhebung, biografischem Kontext, persönlich-
keitsassoziiertem  Werthorizont  und  neurobiologischen 
erkenntnissen nicht aus, sondern macht sie gerade zum 

reflektierten methodischen Hintergrund differenzierter 
psychopathologischer arbeit.

3.   Der nicht nur auf den ersten blick schillernde und kei-
neswegs  wertfreie  begriff  der  „Selbstkorrumpierung“ 
kann  für  die  beurteilung  des  zeitlichen  Vorfelds  einer 
affektiv akzentuierten Straftat, auch im Zusammenhang 
mit  Vorgestalten,  durchaus  hilfreich  sein.  Weil  er  sich 
aber  der  Operationalisierung  im  Sinne  etwa  des  iCD-
10  entzieht,  kommt  es  entscheidend  auf  seine  kritisch 
reflektierte Verwendung an. Er meint eine komplexe, in 
der interaktion mit dem Probanden oft schwer zugäng-
liche und entsprechend vorsichtig zu behandelnde alte-
ration  der  individuellen Wertewelt  im  (möglicherweise 
jahrelangen)  Vorfeld  der  tat.  Dieses  Phänomen  kann, 
wie die Vorgestalten, bei  inhaltlich  sorgfältiger einbet-
tung in einen psychopathologischen gesamtzusammen-
hang forensische indikatorfunktion erlangen, aber auch 
nicht mehr.

in  der  Zusammenschau  zeigt  diese  theoretisch  komplexe 
Debatte im begrifflichen Umfeld von Affektdelikt, Vorge-
stalten  und  Selbstkorrumpierung,  welch  kardinale  bedeu-
tung  gerade  heute  der  psychopathologischen  Perspektive 
zukommt.  Freilich  gilt  dies  nur  dann,  wenn  sich  die  Psy-
chopathologie  in  ihrem Selbstverständnis klar  jenseits der 
bloßen Symptomerhebung bewegt und sowohl die Wissen-
schaftstheorie  („Wie  entsteht  psychiatrisches  Wissen?“) 
als  auch  die  Wissenschaftshistorie  („in  welchem  Kon-
text  entwickelten  sich  psychiatrische  Konzepte?“)  aktiv 
einbezieht.

Interessenkonflikt  Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt 
besteht.
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